
Entwurf  

I.Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Ratzeb urg  
über die Bildung eines Jugendbeirates  

 Auf Grund der §§ 4,28 und 47d der Gemeindeordnung für Schleswig Holstein in 
der zurzeit gültigen Fassung wird nach Beschluss durch die Stadtvertretung vom 
26.09.2016 folgende Satzung erlassen: 

 

Artikel I – Antrags- und Teilnahmerechte 

§3 Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

 Die Mitglieder des Jugendbeirates können nach dessen Beschlussfassung an den 
Sitzungen der Stadtvertretung und deren Ausschüsse in Angelegenheiten, die 
Kinder und Jugendliche der Stadt Ratzeburg betreffen, teilnehmen und das Wort 
verlangen. 

 

Artikel II – Wahlberechtigung/Wählbarkeit 

§4 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

 Wahlberechtigt sind alle Personen ab dem 11. Lebensjahr bis zur Vollendung des 
18. Lebensjahres, die seit mindestens 3 Monaten mit Hauptwohnsitz in der Stadt 
Ratzeburg und Umgebung (Mitgliedsgemeinden des Schulverbandes) gemeldet 
und nicht nach §4 des Gemeinde- und Kreiswahlgesetzes vom Wahlrecht 
ausgeschlossen sind. 

§4 Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

 Wählbar sind alle Kinder und Jugendlichen, ab dem 11. Lebensjahr bis zur 
Vollendung des 18. Lebensjahres, die seit mindestens 6 Monaten mit 
Hauptwohnsitz in der Stadt Ratzeburg und Umgebung (Mitgliedsgemeinden des 
Schulverbandes) gemeldet und nicht nach §4 des Gemeinde- und 
Kreiswahlgesetzes vom Wahlrecht ausgeschlossen sind. Die gewählten 
Mitglieder des Jugendbeirates können bis zum Ende der Wahlzeit des jeweiligen 
Jugendbeirates über das 18. Lebensjahr hinaus im Jugendbeirat tätig sein. 

 

Artikel III –  Wahlzeit 

§5  Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

1.  Die Wahlzeit des Jugendbeirates beträgt 2 Jahre. Sie beginnt mit der Bestätigung 
der Wahl und endet mit der Bestätigung des neuen Jugendbeirates durch die 
Stadtvertretung. 



2. Spätestens einen Monat nach der Wahl tritt der Jugendbeirat zu einer 
konstituierenden Sitzung zusammen. Er wird durch den 
Bürgermeisterin/Bürgermeister einberufen. 

3. Bleibt ein Beiratsmitglied unentschuldigt drei aufeinanderfolgenden Beiratssitzungen 
fern, ist der Beirat berechtigt, das Mitglied durch Beschluss aus dem Beirat 
auszuschließen. Der Beschluss bedarf einer Mehrheit von zwei Dritteln der 
satzungsgemäßen Zahl der Beiratsmitglieder. Dem Mitglied muss vor der 
Beschlussfassung Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben werden. 

4. Bei vorzeitigem Ausscheiden eines Mitgliedes des Jugendbeirates rückt die 
Kandidatin/der Kandidat mit der höchsten Stimmzahl auf der Nachrückerliste nach. 

 

Artikel III  - Wahlverfahren 

§6 erhält folgende Fassung: 

1. Die Mitglieder des Jugendbeirates werden in allgemeiner, unmittelbarer, freier 
gleicher und geheimer Wahl gewählt. 

2. Die Wahl erfolgt in zwei Schritten, einer Kandidatenwahl in den weiterführenden 
Schulen und den Jugendeinrichtungen in Ratzeburg und einer anschließenden 
öffentlichen Wahlversammlung. Die Wahlen werden an der Lauenburgischen 
Gelehrtenschule, der Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen, der 
Pestalozzischule, den Kinder- und Jugendeinrichtungen Gleis 21 und Stellwerk 
durchgeführt. 

3. Die Kandidatenwahl an den angegebenen Wahlorten wird vom Jugendbeirat und den 
entsprechenden Schülervertretungen mit Unterstützung der Stadtjugendpflege 
vorbereitet. An den weiterführenden Schulen werden pro Jahrgang  zwei Kandidaten 
für die Wahlversammlung gewählt. In den Kinder- und Jugendeinrichtungen werden 
in öffentlicher Wahl ebenfalls bis zu zwei Kandidaten für die Wahlversammlung 
gewählt. 

4. Die Wahl an den Schulen wird jeweils in Verantwortung des Jugendbeirates und den 
Schülervertretung durchgeführt. Die Schulleitungen sind einzubinden. Es wird an 
jeder Schule ein Wahlvorstand, bestehend aus fünf Personen, gebildet. In den 
Jugendeinrichtungen ist der Jugendbeirat für die Durchführung der Wahl 
verantwortlich und bildet einen Wahlvorstand der aus fünf Personen  besteht. Die 
Leitung der Jugendeinrichtungen ist einzubinden. 

5. Kandidatinnen und Kandidaten können sich nur an einem Wahlstandort zur Wahl 
stellen. Jede/r Wahlberechtigte in den Schulen und Jugendeinrichtungen hat bei der 
Kandidatenwahl eine Stimme. 

6.  Die Mitglieder des Jugendbeirates werden nach einem öffentlichen Wahlaufruf durch 
eine Wahlversammlung, der Kinder und Jugendliche ab dem 11.Lebensjahr bis zur 
Vollendung des 18. Lebensjahres aus Ratzeburg und Umgebung (Einzugsbereich 
des Schulverbandes) angehören, gewählt. Die Bürgermeisterin oder der 
Bürgermeister bzw. ihr(e)/sein(e) Stellvertreter(in) leitet die Wahlversammlung. 



7.  Jede Wahlversammlung ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der Teilnehme 
beschlussfähig.  

8. Die Kandidatinnen und Kandidaten erhalten auf der Wahlversammlung die 
Gelegenheit zu einer kurzen persönlichen  Vorstellung. 

9.  Jede oder jeder Wahlberechtigte hat bis zu 3 Stimmen, von denen jeweils nur eine 
Stimme einer Kandidatin oder einem Kandidaten gegeben werden kann. 

10.  Die Stimmenzählung ist öffentlich. Sie wird von einem Wahlvorstand durchgeführt, 
der aus fünf Personen besteht. Die Mitglieder des Wahlvorstandes werden durch die 
Versammlungsleiterin/den Versammlungsleiter berufen. 

11. Gewählt ist, wer die meisten Stimmen erhält. Ergibt sich beim letzten zu wählenden 
Mitglied des Jugendbeirates eine Stimmengleichheit, so entscheidet das Los, das die 
oder der Vorsitzende des Wahlvorstandes zieht. Entsprechend der 
Stimmenzahlbilden die übrigen Kandidatinnen und Kandidaten eine Nachrückerliste. 
Nach Beendigung der Auszählung stellt der Wahlvorstand das Wahlergebnis fest. 

 

Artikel IV – Inkrafttreten 

Die Änderung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen. 

 

Ratzeburg, 27.09.2016 

 

       (LS) 

 

 

Voß 

Bürgermeister 


